
Sehr geehrter

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 21.01.2019.Ich weise gern daraufhin, dass Sie gem. §
5 Abs. 2 S. 4 VIG meine persönlichen Daten nur auf ausdrückliche Nachfrage des betroffenen
Betriebes weitergeben dürfen und dies bisher nicht geschehen ist. Ich bitte Sie daher, meinen
Antrag weiter zu bearbeiten.

Sollte der betroffene Betrieb tatsächlich eine solche Nachfrage stellen, biue ich um
diesbezügliche lnformation, damit ich entscheiden kann, ob ich meinen Antrag ggf.
zurücknehmen werde. Ich gehe davon aus, dass bis dahin der Bescheidung des Antrags keine
zureichenden Grtinde entgegenstehen.

Mit freundlichen Grtißen


